GZ: 78 E 4658/21m
An das Bezirksgericht Linz

Exekutionssache:

betreibende Partei:
Kunz & Kaiser Immobilien GmbH, 4040 Linz, Freistädterstraße 49

vertreten durch:

Mag. August Obernhuber, Rechtsanwalt, 4040 Linz, Hauptstraße 46

verpflichtete Partei:
Tamino Jindrichhofer, unbekannten Aufenthalts, zuvor 4020 Linz, Salzburger Straße 308

wegen:


Räumung (Streitwert nach RATG € 1.000,--)
Anlässlich der zwangsweisen Räumung der Wohnung der verpflichteten Partei in der Salzburger Straße 308, 4020 Linz, am 28. Juni 2021 sind der betreibenden Partei folgende Kosten erwachsen:


Öffnungskosten laut Rechnung der Schlosserei Machmaldietürauf GmbH vom 29.6.2021:

€ 112,90

Speditionskosten laut Rechnung der Fa. Wegmitdemmüll GmbH & Co KG vom 30.6.2021:
€ 604,22

gesamt also

€ 717,12
Die betreibende Partei stellt daher den Antrag, ihr den Gesamtbetrag von € 717,12 sowie die unten stehend verzeichneten Kosten dieses Kostenbestimmungsantrags als weitere Exe​kutionskosten beschlussmäßig zuzusprechen.

Die beiden Rechnungen liegen diesem Antrag bei.
An Kosten des Kostenbestimmungsantrag werden verzeichnet (Bemessungsgrundlage € 717,12):


Antrag TP 1
€
9,20


60 % Einheitssatz
€
5,52

ERV-Kosten
€
2,10

20 % USt
€
3,36

Summe
€
20,18
